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1.  PLANUNGANLASS 

 
Nach § 1 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) besteht der gesetzliche Auftrag, die bauli-
che und sonstige Nutzung der Grundstücke durch Bauleitpläne vorzubereiten, um die 
städtebauliche und landschaftliche Entwicklung zu ordnen. Bauleitpläne sind nach § 1 
Absatz 2 BauGB der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebau-
ungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Die Gemeinden haben gemäß § 1 Absatz 3 
BauGB die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 
Mit der Erstellung eines Landschaftsplanes auf der Grundlage des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) sind die landschaftlichen Grundlagen und Qualitäten bei der 
Gemeindeentwicklung einzubinden. Gemäß § 8 BNatSchG werden die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden Handelns im Rahmen 
der Landschaftsplanung überörtlich und örtlich konkretisiert und die Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele dargestellt und begründet. Der Flächennut-
zungs- und Landschaftsplan wird für einen Planungshorizont von ca. 10 bis 15 Jahren 
erstellt. 
 
Daher wurde durch den Gemeinderat die Neuaufstellung des aus dem Jahr 1982 
stammenden Flächennutzungsplanes und die Erstaufstellung eines Landschaftsplanes 
beschlossen. 
 
Der derzeitige Flächennutzungsplan (FNP) wurde am 12.01.1982 rechtswirksam, ein 
Landschaftsplan wurde bis dato noch nicht erstellt. Aufgrund der Erfordernisse der ge-
meindlichen Entwicklung wurden bislang 21 Deckblattänderungen des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Informationsgehalt und die dargestellten Inhalte sind mittlerweile vielfach überholt, 
veraltet und bei weitem nicht mehr ausreichend, um im Gemeindegebiet eine städte-
baulich geordnete Entwicklung zu gewährleisten. Eine angemessene Berücksichtigung 
von Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist wegen des Fehlens ei-

Auszug aus dem 

aktuellen FNP Böb-

rach 

 

Quelle: Gemeinde 

Böbrach 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 8 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

nes Landschaftsplanes erschwert. Aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen Änderungen 
und zu berücksichtigenden Fachplanungen und Fachinformationen Dritter ist der be-
stehende Flächennutzungsplan nicht mehr als Grundlage für die weitere Gemeinde-
entwicklung geeignet.  
 
Um diese auf der Basis aktueller rechtlicher Rahmenbedingungen und prognostizierter 
struktureller Entwicklungen (Stichworte: Demographischer Wandel, Energiewende) an-
gemessen steuern zu können, ist die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und die 
Neuaufstellung des Landschaftsplanes erforderlich. Als wesentliche Ziele werden dabei 
erachtet: 
 

 Förderung der Innenentwicklung von Wohnbauflächen und Mischbauflächen 
unter Berücksichtigung städtebaulicher und landschaftlicher Freiräume und der 
demographischen Bevölkerungsentwicklung. Maßvolle Entwicklung von Wohn-
bauflächen. 

 Entwicklung von Flächen zur Neuansiedlung oder Erweiterung von Gewerbe zur 
Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze und Weiterentwicklung ortsansässiger 
Gewerbebetriebe. 

 Erhalt und Pflege der Natur- und Kulturlandschaft sowie der maßgeblichen Erho-
lungsräume als Grundlage für das Tourismusgewerbe. 

 
 

2. VORBEMERKUNGEN 

 

2.1. Aufgaben und gesetzliche Grundlagen 

 
Der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung hat die Aufgabe eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, die die sozialen, wirtschaftli-
chen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, um eine dem Wohl der Allgemein-
heit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Sie soll dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, 
sowie die städtebauliche Gestaltung und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln. 
 
Im Flächennutzungsplan ist gemäß § 5 Absatz 1 BauGB für das ganze Gemeindegebiet 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen 
darzustellen. 
 
Der Landschaftsplan hat gemäß § 9 Absatz 1 BNatSchG die Aufgabe, die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisie-
ren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die 
Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Na-
tur und Landschaft im Planungsraum auswirken können. 
 
Inhalte der Landschaftsplanung sind nach § 9 Absatz 2 BNatSchG die Darstellung und 
Begründung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 
der ihrer Verwirklichung dienenden Erfordernisse und Maßnahmen. Darstellung und Be-
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gründung erfolgen nach Maßgabe des § 11 BNatSchG im Landschaftsplan. Die in den 
Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder 
Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in den Flächennutzungsplan 
aufgenommen werden. 
 
Rechtsverbindlichkeit 
 
Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ist als vorbereitender Bau-
leitplan und Entwicklungskonzept für die Gemeinde und Träger öffentlicher Belange 
bindend. Eine direkte Rechtsverbindlichkeit für den einzelnen Bürger, weder steuer-
rechtlich noch baurechtlich, besteht nicht. Erst wenn aus dem FNP/LP Bebauungspläne 
(verbindliche Bauleitplanung mit Grünordnungsplanung) entwickelt und als Satzung 
von der Gemeinde beschlossen werden, entsteht eine unmittelbare Rechtsverbindlich-
keit für den Bürger. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzun-
gen besteht jedoch kein Anspruch. 
 
Die Inhalte des Landschaftsplanes müssen in den Flächennutzungsplan integriert wer-
den, um Verbindlichkeit gegenüber den Behörden zu erlangen. 
 
 

2.2. Verfahrensverlauf 

 
Entsprechend den Bestimmungen des BauGB läuft die Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes (vorbereitender Bauleitplan) in folgenden Verfahrensschritten ab: 
 
Erläuterung der einzelnen Verfahrensschritte 
 
· Aufstellungsbeschluss 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschließt der Gemeinderat einen Flächennutzungsplan auf-
zustellen; der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
· Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse, Ziele/Alternativen 
 
Der beauftragte Planer erarbeitet die Bestandsaufnahme. Hierbei werden alle für die 
Planung erforderlichen Daten und Sachverhalte sowie die übergeordneten fachlichen 
Planungen ausgewertet. Aufgrund der sich daraus ergebenden Analyse werden Pla-
nungsziele abgeleitet und wenn erforderlich Planungsalternativen erarbeitet. 
 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
Die Öffentlichkeit ist am Planungsverfahren frühzeitig zu beteiligen. Den Bürgern ist Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Alternativ kann die frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung auch erst zum Vorentwurf mit Umweltbericht (§ 2 a BauGB) erfol-
gen. 
 
- Frühzeitige Behördenbeteiligung „Scoping“ (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden durch einen Scoping-Termin 
frühzeitig am Verfahren beteiligt. Dies kann während der Bestandsaufnahme und Ziel-
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entwicklung erfolgen aber auch zum Zeitpunkt des Vorentwurfs mit Umweltbericht (§ 2 
a BauGB). 
 
Scoping:  
Gemäß den europäischen Vorgaben wird das sogenannte „Scoping“ in das System der 
Bauleitplanung eingeführt. Es dient dazu den Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung festzulegen. Die zu beteiligenden Behörden werden unterrichtet und gebe-
ten Angaben zum Umfang der Umweltprüfung einzubringen. Zweckmäßig ist es in der 
Regel die frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) für die Durchführung des 
Scoping zu nutzen. Das Scoping gehört zum Pflichtprogramm des Bauleitplanverfah-
rens. 
 
· Vorentwurf und Umweltbericht (§ 2 a BauGB) 
 
- Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Plan-
entwurf und der Begründung ein. Im Rahmen der Abwägung werden diese durch ent-
sprechende Beschlüsse des Gemeinderates behandelt. 
 
Der Umweltbericht, in dem die aufgrund einer Umweltprüfung ermittelten voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet werden und der 
einen selbstständigen Bestandteil der Begründung bildet, wird ebenfalls entsprechend 
fortgeschrieben. Er ist mit der öffentlichen Auslegung des Bauleitplanes vorzulegen. Bei-
spielsweise wird im Umweltbericht erläutert, welche erheblichen Umweltauswirkungen 
auf empfindliche Tierarten oder auf das lokale Klima prognostiziert werden sowie wel-
che umweltschonenden Alternativen im Zuge der Planung vergleichend betrachtet 
wurden. Dies gilt auch für die Stellungnahmen der Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 
BauGB). 
 
· Entwurf mit Fortschreibung des Umweltberichts 
 
Die Abwägung der Stellungnahmen sowohl seitens der Behörden wie auch der Öffent-
lichkeit führt zur Überarbeitung des Vorentwurfs. Im Behördenbeteiligungsverfahren zur 
Umweltprüfung sind die unterschiedlichen materiell-rechtlichen und verfassungsrechtli-
chen Anforderungen (z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfung, Eingriffsregelung, UVP/SUP) da-
her entsprechend differenziert zu beachten und für die Abwägung aufzubereiten, um 
die Rechtssicherheit der kommunalen Planung nicht zu gefährden. 
 
· Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 
Mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss erfolgt die Bekanntmachung zur öffentli-
chen Auslegung die einen Monat dauert (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
 
· Behandlung der Stellungnahmen, Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wie auch der Bürger werden in einer Gemeinderatssitzung abgewogen und 
führen zur Planänderung bzw. Planbestätigung. Die Beschlüsse werden den Behörden 
und Trägern öffentlicher Belange wie auch der Öffentlichkeit mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 
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· Feststellungsbeschluss 
 
Der endgültige Planentwurf wird darauf hin vom Gemeinderat beschlossen und der 
Genehmigungsbehörde vorgelegt. 
 
· Genehmigung FNP (§ 6 BauGB) 
 
Nach der erfolgten Genehmigung durch das Landratsamt und deren öffentlicher Be-
kanntmachung erlangt der Flächennutzungsplan seine Wirksamkeit. Er liegt in der Ge-
meinde aus und kann von jedermann eingesehen werden. 
 
· Zusammenfassende Erklärung / Einstellen Internet (§ 6 a BauGB) 
 
Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und 
über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde (§ 6 a Absatz 1 
BauGB).  
 
· Monitoring: Überwachung nach Vorgaben des Umweltberichts (§ 4 c BauGB) 
 
Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe zu ergreifen. Hierfür werden die Angaben aus dem Umweltbericht ge-
nutzt. 
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3. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

 

3.1. Lage, Größe und Bedeutung des Planungsgebietes in der Region 

Die Gemeinde Böbrach liegt im westlichen Landkreis Regen im Regierungsbezirk Nie-
derbayern nordwestlich der Kreisstadt Regen und östlich der Stadt Viechtach. Böbrach 
gehört zum Landkreis Regen und liegt in der Planungsregion 12 „Donau-Wald“.  
 
Das Planungsgebiet grenzt an folgende Gemeinden und Städte:  

- Gemeinde Drachselsried 
- Markt Bodenmais 
- Gemeinde Langdorf 
- Stadt Regen 
- Markt Teisnach 
- Gemeinde Geiersthal 

 
Die Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 2.757 ha und hat 1.629 Einwohner (Stand 
30. September 2023). 
 
Die Gemeinde ist in ein Netz übergeordneter fachlicher Planungsziele eingebunden, die 
vor allem im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2023, Regionalplan Donau-
Wald und im Landschaftsrahmenplan Donau-Wald dargestellt sind. Entsprechend den 
Bestimmungen des BauGB sind die Bauleitpläne der Gemeinde den dort definierten 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
 

3.2. Raumordnung und Landesplanung 

 

3.2.1. Landesentwicklungsprogramm (LEP 2023) 
(LEP Stand 01.06.2023) 
 
Nach § 4 Abs 2 ROG sind Ziele der Raumordnung verbindliche Vorgaben in Form von 
räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung 
abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumord-
nungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Sie stellen eine strik-
te, nicht durch Abwägung überwindbare Beachtenspflicht aus; Bauleitpläne sind gem. 
§ 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 3 Nr. 3 ROG „allgemeine Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums in oder auf Grund von § 2 als Vorga-
ben für die nachfolgenden Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen“. Nach § 4 
Abs. 2 ROG sind die Grundsätze von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen „in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach 
Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen“; die Grundsätze kön-
nen also durch Abwägung überwunden werden. 
 
LEP – Raumstruktur 
 
Die Gemeinde Böbrach ist gemäß LEP 2023 als allgemeiner ländlicher Raum mit beson-
derem Handlungsbedarf eingestuft. Die Städte Zwiesel, Regen und Viechtach sind die 
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nächstgelegenen Mittelzentren. Über die B 85 bei Regen und die B 11 bei Patersdorf 
wird die Gemeinde an das nächstgelegen Oberzentrum Deggendorf angebunden. 
 

 
 
(Quelle: Landesentwicklungsprogramm 2023, Bayern, Karte Raumstruktur) 
 
 
Die für den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan zu beachtenden 
Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Landesplanung sind im Folgenden aufgeführt. 
 
1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bay-
erns 
 
1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 
 
1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
 
(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit mög-

lichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der 
Teilräume sind weiterzuentwickeln. Alle überörtlich bedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Zieles beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstel-
lung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Siche-
rung der Versorgung erforderlich auch digital, geschaffen oder erhalten werden. 

 
1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 
 
(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen 

ist nachhaltig zu gestalten. 
(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit 

ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine we-
sentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen 
droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche 
aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 
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1.1.3 Ressourcen schonen 
 
(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem 

Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare 
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

(G) Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen die eine 
nachhaltige und sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden. 

 
1.1.4 Zukunftsfähige Daseinsvorsorge 
 
(G) Auf die Widerstandsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge insbesonde-

re gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels soll hingewirkt werden. 
(G) Krisensituationen und der Bedarf an notwendigen Einrichtungen und Strukturen 

zu deren Bewältigung sollen unter Berücksichtigung der technologischen, öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen in raumbedeutsa-
me Planungen und Maßnahmen einbezogen werden. 

 
1.2 Demographischer Wandel 
 
1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 
 
(G)  Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 

Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen 
werden. 

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwick-
lung, zu beachten. 

 
1.2.2 Abwanderung vermindern und Verdrängung vermeiden 
 
(G) Die Abwanderung vor allem junger Bevölkerungsgruppen soll insbesondere in 

denjenigen Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen 
sind, vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichkei-
ten 
 zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplät-

zen, 
 zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, 
 zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Wohn-, Arbeits- und Leben-

sumfelds insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten 
sowie für Familien und ältere Menschen 

genutzt werden. 
(G) Bei der Ausweisung von Bauland soll auf die Sicherstellung eines ausreichenden 

Wohnangebots für einkommensschwächere, weniger begüterte Bevölkerungs-
gruppen durch entsprechende Modelle zur Erhaltung und Stabilisierung gewach-
sener Bevölkerungs- und Sozialstrukturen hingewirkt werden. 

 
1.2.3 Standorte staatlicher Einrichtungen 
 
(G) In Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, sol-

len staatliche Einrichtungen nach Möglichkeit nicht zugunsten von Einrichtungen 
in andere Teilräume aufgelöst, verlagert oder in ihren Aufgaben beschränkt wer-
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den. Bei Standortneugründungen oder Verlagerungen geeigneter staatlicher Ein-
richtungen sollen nach Möglichkeit diese Teilräume bevorzugt werden. 

 
1.2.4 Anpassungen der Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
 
(G) Die Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

sollen durch deren kontinuierliche Anpassung an die sich verändernde Bevölke-
rungszahl und Altersstruktur sichergestellt werden. 

(G) Hierzu sollen die Möglichkeiten 
 der interkommunalen Kooperation, 
 der fachübergreifenden Zusammenarbeit, 
 der multifunktionalen Verwendung von Einrichtungen sowie 
 ambulanter und flexibler Versorgungsangebote 

verstärkt genutzt werden. 
 
1.2.5 Vorhalteprinzip 
 
(Z) Der Gewährleistung einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit zentral-

örtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit ist insbesondere in Teilräu-
men, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, der Vorzug 
gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräumen. 

 
1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 
 
(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölke-
rungsentwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

 
1.3 Klimawandel 
 
1.3.1 Klimaschutz 
 
(G)  Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf die Klimaneutralität 

in Bayern hingewirkt werden. 
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbe-

sondere durch 
 die Reduzierung des Energieverbrauches mittels einer integrierten Siedlungs- 

und Mobilitätsentwicklung und 
 die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien 

und nachwachsender Rohstoffe sowie von Sekundärrohstoffen. 

(G) Die Klimafunktionen der natürlichen Ressourcen, insbesondere des Bodens und 
dessen Humusschichten, der Moore, Auen und Wälder sowie der natürlichen und 
naturnahen Vegetation, als speichernde, regulierende und puffernde Medien im 
Landschaftshaushalt sollen erhalten und gestärkt werden. 

 
1.3.2 Anpassung an den Klimawandel 

 
(G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten 

Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
berücksichtigt werden. 

 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 16 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

1.4 Wettbewerbsfähigkeit 
 
1.4.1 Hohe Standortqualität 
 
(G)  Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher 

Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teil-
räumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Ar-
beitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infra-
strukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden. 

 
1.4.2 Telekommunikation 
 
(G) Die flächendeckende Versorgung mit Telekommunikationsdiensten soll erhalten 

und deren Infrastruktur gemäß dem Stand der Technik ausgebaut werden. Die 
Anbindung an eine leistungsfähige digitale Infrastruktur soll in Planungsprozessen 
für andere Nutzungen frühzeitig berücksichtigt werden. 

(Z) Bei raumbedeutsamen Planungen ist auf die Möglichkeit der Errichtung von Mo-
bilfunkantennen in ausreichender Anzahl an dafür geeigneten Standorten zu 
achten. 

(G) Der Ausbau eines flächendeckenden und leistungsfähigen Mobilfunknetzes soll 
unter bevorzugter Einbeziehung bestehender Mobilfunkstandorte erfolgen. 

(G) Entlang von Verkehrswegen mit übergeordneter Verkehrsbedeutung soll ein 
durchgehendes Mobilfunknetz gemäß dem Stand der Technik aufgebaut wer-
den. 

 
1.4.5 Kooperation und Vernetzung 
 
(G) Durch Kooperation und Vernetzung sowie durch interkommunale Zusammenar-

beit sollen innerhalb von Teilräumen sowie zwischen Teilräumen – auch grenz-
überschreitend –  
 vorhandene Standortnachteile ausgeglichen, 
 Synergien im Hinblick auf die teilräumliche Entwicklung geschaffen und ge-

nutzt, 
 Regionale Potenziale und spezifische Profile identifiziert, genutzt und deren 

Vermarktung optimiert, 
 Regionale Versorgungs- und Wertschöpfungsketen aufgebaut und  
 Die Innovationsfähigkeit erhöht werden. 

 

2.2 Gebietskategorien 
 
2.1.1 Abgrenzung der Teilräume 
 
(G) Den sich aus der Raum- und Siedlungsstruktur ergebenden unterschiedlichen 

raumordnerischen Erfordernissen der Teilräume soll Rechnung getragen werden. 
 
(Z) Hierzu werden folgende Gebietskategorien festgelegt: 

 Ländlicher Raum, untergliedert in 
 allgemeiner ländlicher Raum und  
 ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen, 
 Verdichtungsraum. 
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2.2.2 Gegenseitige Ergänzung der Teilräume 
 
(G) Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer 

spezifischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen 
ihrer jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des 
ganzen Landes beitragen. 

 
(G) Die Erreichbarkeit der verdichteten Räume aus dem ländlichen Umland und um-

gekehrt soll durch ein erweitertes umweltfreundliches Verkehrsangebot verbes-
sert werden. 

 
2.2.3 Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf 
 
(Z) Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen sowie 

Teilräume, in denen eine nachteilige Entwicklung zu befürchten ist, werden un-
abhängig von der Festlegung als Verdichtungsraum oder ländlicher Raum als 
Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf festgelegt. 

 
2.2.4 Vorrangprinzip 
 
(Z) Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. 

Dies gilt bei 
 Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseins-

vorsorge, 
 der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher För-

dermaßnahmen und 
 der Verteilung der Finanzmittel, 
soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und 
Arbeitsbedingungen einschlägig sind. 
 

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 
 
(G) Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

 er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig si-
chern und weiter entwickeln kann, 

 die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche 
Infrastruktur weiterentwickelt wird, 

 seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Er-
reichbarkeit möglichst auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Ver-
kehrsmitteln versorgt sind, 

 er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschafts-
struktur bewahren und weiterentwickeln kann und 

 er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann. 
 
(G) Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Telekommunikationsinfrastruktur ge-

schaffen und erhalten werden. 
 
(G)  Bei erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung des medizinischen Angebots soll 

die ausreichende Versorgung im ländlichen Raum, auch unter Einbeziehung der 
Telemedizin, besonders sichergestellt werden. 
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(G)  Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums soll gestärkt und 
weiterentwickelt werden. Hierzu sollen 
 günstige Standortbedingungen für die Entwicklung, Ansiedlung und Neu-

gründung von Unternehmen sowie Voraussetzungen für hochqualifizierte Ar-
beits- und Ausbildungsplätze geschaffen, 

 weitere Erwerbsmöglichkeiten, wie ökologisch orientierte dezentrale Energie-
bereitstellung und Verarbeitung regionaler Rohstoffe in Bau und Produktion 
erschlossen, 

 die land- und forstwirtschaftliche Produktion erhalten, 
 Initiativen zur Vermarktung regionaler Produkte aus Land- und Forstwirtschaft 

sowie Handwerk ausgebaut und 
 insbesondere regionaltypisch oder kulturhistorisch ausgeprägte Formen von 

Tourismus und Erholung gestärkt und ausgebaut werden. 
 
(G)  Den spezifischen Herausforderungen des dünn besiedelten ländlichen Raums soll 

in besonderem Maße Rechnung getragen werden. Hierzu sollen 
 ein leistungsfähiger Mobilfunkausbau besonders unterstützt, 
 die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung durch zeitlich flexible, bedarfsge-

rechte Bedienformen des öffentlichen Verkehrs ergänzend gesichert, 
 die Ortskerne gestärkt und entwickelt und 
 Einrichtungen und Angebote der wohnortnahen Daseinsvorsorge möglichst 

zentrumsnah erhalten und bestehende Defizite auch unter Einbeziehung digi-
taler und mobiler Angebote oder interkommunaler Lösungen abgebaut wer-
den. 

 
3 Siedlungsstruktur 
3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 
 
3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 
 
(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientier-

ten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung 
der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Land-
schaftsräume ausgerichtet werden. 

 
(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 

Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
 
(G) Die Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie für 

Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Ergänzend kann 
auf der Grundlage interkommunaler Entwicklungskonzepte ein Ausgleich zwi-
schen Gemeinden stattfinden. 

 
(G) Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwiegend an Standorten erfol-

gen, an denen ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten 
Dienstleistungs-, Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Er-
reichbarkeit vorhanden ist oder geschaffen wird. 
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3.1.2 Abgestimmte Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung 
 
(G) Zur nachhaltigen Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit den Mobilitätsan-

sprüchen der Bevölkerung sowie neuen Mobilitätsformen sollen regionale oder in-
terkommunale abgestimmte Mobilitätskonzepte erstellt werden. 

 
(G) Die Ausweisung neuer Siedlungsflächen soll vorhandene oder zu schaffende An-

schlüsse an das öffentliche Verkehrsnetz berücksichtigen. 
 
3.1.3 Abgestimmte Siedlungs- und Flächenentwicklung 
 
(G) Auf die Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflächen und Landschaftsräume 

zum Erhalt der Biodiversität, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhö-
hung der Lebensqualität, insbesondere in den stärker verdichteten Bereichen 
von Städten und Gemeinden, soll in der kommunalen Siedlungsentwicklung hin-
gewirkt werden. 

 
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
 
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenent-
wicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. 

 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 
 
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandar-

tige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 
 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-

heiten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 
 auf Grund der Topografie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangie-

render Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindege-
biet nicht vorhanden ist, 

 ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus 
Gründen der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann, 

 von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errich-
tet und betrieben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbeson-
dere durch Luftverunreinigungen oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf 
dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden, 

 in einer Tourismusgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Ver-
gangenheit durch eine Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Be-
herbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds 
erweitert oder errichtet werden kann oder 

 eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus die-
nende Einrichtung errichtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen 
Standortanforderungen oder auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkun-
gen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden werden kann. 

 
 
 
 
 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 20 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

4 Mobilität und Verkehr 
4.1 Verkehrsträgerübergreifende Festlegungen 
 
4.1.1 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
 
(Z)  Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch 

Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. 
 
(G)  Die Verkehrsinfrastruktur soll durch neue Mobilitätsformen in allen Regionen 

nachhaltig ergänzt werden. 
 
(G)  Die Vernetzung und Auslastung der Verkehrsträger sollen durch bauliche Maß-

nahmen und den Einsatz neuer Technologien gesteigert werden. 
 
4.1.2 Internationales, nationales und regionales Verkehrswegenetz 
 
(G) Das regionale Verkehrswegenetz und die regionale Verkehrsbedienung sollen in 

allen Teilräumen als Grundlage für leistungsfähige, bedarfsgerechte und barriere-
freie Verbindungen und Angebote ausgestaltet werden. 

 
4.1.3 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrserschließung 
 
(G) Die Verkehrsverhältnisse in den Verdichtungsräumen und in stark frequentierten 

Tourismusgebieten sollen insbesondere durch die Stärkung des öffentlichen Per-
sonenverkehrs verbessert werden. 

 
(G) Im ländlichen Raum soll die Verkehrserschließung konsequent weiterentwickelt 

und die Flächenbedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr verbes-
sert und durch ein bedarfsorientiertes, leistungsfähiges Mobilitätsangebot ergänzt 
werden. 

 
(G) Der Güterverkehr soll optimiert werden. Dazu sollen auch ausreichend Schnittstel-

len für die Kombination verschiedener Verkehrsträger eingerichtet werden.  
 
4.2 Straßeninfrastruktur 
 
(G) Das Netz der Bundesfernstraßen sowie der Staats- und Kommunalstraßen soll leis-

tungsfähig erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden. 
 
(G) Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll der Ausbau des vorhande-

nen Straßennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen. 
 
(G) Beim Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruktur sollen die Anforderungen für die 

Mobilität der Zukunft berücksichtigt werden. 
 
4.4 Radverkehr 
 
(G) Das Radwegenetz soll erhalten sowie unter Einbeziehung vorhandener Verkehrs-

infrastruktur bedarfsgerecht ausgebaut und ergänzt werden. 
 
(G) Der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz soll möglichst auf baulich getrennten 

Radwegen geführt werden. 
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(G) Das überregionale „Bayernnetz für Radler“ soll weiterentwickelt werden. 
 
5 Wirtschaft 
5.1 Wirtschaftsstruktur 
 
(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 

leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. 

 
(G) Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft 

sollen im Einklang mit Mensch und Natur erhalten und verbessert werden. 
 
(G) Eine leistungsfähige Abfall- und Kreislaufwirtschaft soll flächendeckend erhalten 

und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 
 
(G) Die räumliche Verteilung der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaftsstandorte soll 

eine möglichst gesundheits- und umweltverträgliche, entstehungsortnahe sowie 
bei Bedarf regional oder interkommunal abgestimmte Beseitigung oder Verwer-
tung der Abfälle ermöglichen. 

 
5.2 Bodenschätze 
 
5.2.2 Abbau und Folgefunktionen 
 
(G) Die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch die Gewinnung 

von Bodenschätzen sollen so gering wie möglich gehalten werden. 
 
(G) Abbaugebiete sollen entsprechend einer vorausschauenden Gesamtplanung, 

soweit möglich Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt, einer Folgefunktion zuge-
führt werden. 

 
5.4 Land- und Forstwirtschaft 
 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 
 
(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale 

und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft 
in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit 
nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsen-
den Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attrak-
tiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unter-
stützt und weiterentwickelt werden. 

 
(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz 

erhalten werden. Insbesondere für die Landwirtschaft besonders geeignete Flä-
chen sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 
Anspruch genommen werden. 
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5.4.2 Wald und Waldfunktionen 
 
(G) Wälder, insbesondere große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder 

und landeskulturell oder hinsichtlich ihrer Funktionen besonders bedeutsame 
Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt werden. 

 
(G) Die Waldfunktionen sollen gesichert und verbessert werden. Waldumbaumaß-

nahmen sollen schonend unter Wahrung bestands- und lokalklimatischer Ver-
hältnisse erfolgen. 

 
5.4.3 Beitrag zu Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft 
 
(G) Eine vielfältige land- und forstwirtschaftliche sowie jagdliche Nutzung soll zum 

Erhalt und zur Pflege der Kulturlandschaft beitragen. 
 
(G) Gebiete für eine nachhaltige Bergland- und Bergwaldwirtschaft sollen erhalten 

werden. 
 
6 Energieversorgung 
6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 
 
6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung 
 
(Z) Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im über-

ragenden öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit die-
nenden Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klima-
schonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur gehören insbesondere 
 Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
 Energienetze sowie 
 Energiespeicher. 

 
(G) Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung sollen durch 

eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt werden. 
 
6.2 Erneuerbare Energien 
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
 
(Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen 

und zu nutzen. 
 
(G) Es sollen ausreichende Möglichkeiten der Speicherung erneuerbarer Energien 

geschaffen werden. Dabei kommt dem Energieträger Wasserstoff sowie der 
Wasserstoffwirtschaft eine besondere Bedeutung zu. 
 

6.2.2 Windenergie 
 
(G) Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen sol-

len regelmäßig dahingehend überprüft werden, ob im Rahmen der technischen 
und rechtlichen Möglichkeiten des Repowerings Veränderungen zweckmäßig 
sind. 
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(G) Auf einen verstärkten Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen und anderweitig 
bereits überbauten Flächen soll hingewirkt werden. 

 
6.2.3 Photovoltaik 
 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standor-

ten realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der 
Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser Flächen, insbesondere 
der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt 
werden. 

 
(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt 
werden. 

 
6.2.6 Tiefengeothermie 
 
(G)  Die Potenziale der Tiefengeothermie sollen neben der Stromerzeugung insbeson-

dere für die Wärmeversorgung und Wärmeverteilung ausgeschöpft werden. 
 
(G)  Die Wärme aus Geothermie-Projekten soll durch Wärmeverbund- und Verteillei-

tungen von den Erzeugungsstätten zu den Verbrauchern in den Regionen Süd-
bayerns gebracht werden. 

 
7 Freiraumstruktur 
7.1 Natur und Landschaft 
 
7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
(G)  Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-

raum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 
 
7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 
 
(G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen 

möglichst vermieden und andernfalls diese möglichst gebündelt werden. Durch 
deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft mög-
lichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten 
werden. 
 

(G)  Freie Landschaftsbereiche, die keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder 
Freizeitlärm ausgesetzt sind, sollen weiterhin vor Lärm geschützt werden. 

 
7.1.4 Regionale Grünzüge und Grünstrukturen 
 
(G)  Insbesondere in verdichteten Räumen sollen Frei- und Grünflächen erhalten und 

zu zusammenhängenden Grünstrukturen mit Verbindung zur freien Landschaft 
entwickelt werden. 
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7.1.5 Ökologisch bedeutsame Naturräume 
 
(G)  Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Ins-

besondere sollen 
 Gewässer erhalten und renaturiert, 
 geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik überlassen, 
 ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt und 
 Streuobstbestände erhalten, gepflegt und neu angelegt werden. 
 

7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem 
 
(G)  Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-

sondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wan-
derkorridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhal-
ten und wiederhergestellt werden. 

 
(Z)  Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten. 
 
7.2 Wasserwirtschaft 
 
7.2.1 Schutz des Wassers 
 
(G)  Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine vielfältigen Funktionen im 

Naturhaushalt und seine Ökosystemleistungen auf Dauer erfüllen kann. 
 
(G)  Gewässer und das Grundwasser sollen als raumbedeutsame Strukturen geschützt 

und nachhaltig bewirtschaftet werden. 
 
7.2.2 Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer 
 
(G)  Grundwasser soll bevorzugt der Trinkwasserversorgung dienen. Der Trinkwasser-

versorgung soll bei der Grundwassernutzung, insbesondere vor der Bewässerung 
und in Trockenzeiten, der Vorzug gegeben werden. 

 
(G)  Tiefengrundwasser soll besonders geschont und für die Trinkwasserversorgung nur 

im zwingend notwendigen Umfang genutzt werden. Darüber hinaus soll es nur für 
solche Zwecke genutzt werden, für die seine speziellen Eigenschaften notwendig 
sind. 

 
(G)  Die Widerstandsfähigkeit der Gewässer hinsichtlich klimatisch bedingter Verän-

derungen und damit verbundener Auswirkungen auf das Temperaturregime, die 
Ökologie und Qualität der Gewässer soll durch geeignete Maßnahmen gestei-
gert werden. Die thermische Belastung der Gewässer durch Wärmeeinleitungen 
soll reduziert werden. 

 
7.2.3 Wasserversorgung 
 
(Z)  Die öffentliche Wasserversorgung hat als essenzieller Bestandteil der Daseinsvor-

sorge in kommunaler Verantwortung zu bleiben. 
 
(G)  Öffentliche Wasserversorgungsanlagen sollen die notwendige Versorgungssi-

cherheit durch mehrere unabhängige Trinkwassergewinnungen oder -
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zuführungen gewährleisten und hierzu möglichst mit anderen leistungsfähigen 
Anlagen verbunden werden. 

 
(G)  Bedeutende, durch Wasserschutzgebiete oder Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 

geschützte Trinkwasservorkommen sollen für die zukünftige Nutzung dauerhaft 
erhalten bleiben. 

 
7.2.5 Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanagement 
 
(G)  Die Risiken durch Hochwasser sollen so weit als möglich verringert werden. Hierzu 

sollen 
 die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und 

verbessert, 
 Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu ver-

einbarenden Nutzungen freigehalten sowie 
 bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser 

geschützt 
werden. 
 

(G)  Gebiete, die bei Extremereignissen überflutet werden, sollen von raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen, kritischen Infrastrukturen und Nutzungen, 
die hochwasserempfindlich sind oder den Hochwasserschutz in nicht nur gering-
fügiger Weise beeinträchtigen, freigehalten werden. 

 
(G)  Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Risiken aus 

Starkniederschlägen besonders berücksichtigt werden. Hierzu soll insbesondere 
auf die Freihaltung von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt werden. 

 
(G)  Zur Kappung von Hochwasserspitzen aus kleinen Einzugsgebieten und zum Bo-

den- und Ressourcenschutz sollen im Freiraum zusätzliche rückhaltende und ab-
flussbremsende Strukturelemente eingebaut werden. 

 
7.2.6 Niedrigwassermanagement und Landschaftswasserhaushalt 
 
(G)  Der Wasserverbrauch soll an das Wasserdargebot angepasst werden. 
 
(G)  Der Sicherung eines ausgeglichenen Landschaftswasserhaushaltes mit ausrei-

chendem Wasserdargebot auch in Trocken- und Hitzeperioden soll in besonde-
rem Maße Rechnung getragen werden. 

 
8 Soziale und kulturelle Infrastruktur 
8.1 Soziales 
 
(Z)  Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen 

unter Beachtung der demographischen Entwicklung flächendeckend und be-
darfsgerecht vorzuhalten. Dies gilt in besonderer Weise für Pflegeeinrichtungen 
und -dienstleistungen. 

 
(Z)  Entsprechend der demographischen Entwicklung und zur Umsetzung des Über-

einkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen ist auf altersgerechte und inklusive Einrichtungen und Dienste in aus-
reichender Zahl und Qualität zu achten. 
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(G)  Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden 
Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen und Diensten der Da-
seinsvorsorgebeitragen. 

 
8.2 Gesundheit 
 
(Z)  In allen Teilräumen ist flächendeckend eine bedarfsgerechte medizinische und 

pharmazeutische Versorgung zu gewährleisten. 
 
(G)  In allen Teilräumen soll ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot 

mit Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten sichergestellt und unter Ein-
beziehung von Angeboten der Telemedizin eine ausreichende Versorgung ge-
währleistet werden. 

 
8.3 Bildung 
 
8.3.1 Schulen und außerschulische Bildungsangebote 
 
(Z)  Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen einschließlich der Ver-

sorgung mit Ganztagsangeboten, Berufliche Schulen, Einrichtungen der Erwach-
senenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräumen flächende-
ckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

 
(G)  Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden 

Versorgung der Bevölkerung mit Schulen und außerschulischen Bildungsangebo-
ten beitragen. 

 
(G)  Im ländlichen Raum sollen Grundschulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen 

erhalten bleiben. 
 
8.4 Kultur 
 
8.4.1 Schutz des kulturellen Erbes 
 
(G)  Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und regiona-

len Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und Ortskerne 
sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Baukultur 
erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. 

 
8.4.2 Einrichtungen der Kunst und Kultur 
 
(G)  Barrierefreie und vielfältige, auch traditionsreiche oder regionalbedeutsame Ein-

richtungen und Angebote der Kunst und Kultur sollen in allen Teilräumen vorge-
halten werden. 
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3.2.2. Regionalplan 12 „Donau-Wald“ 
 
Der Regionalplan konkretisiert die programmatischen Ziele des LEP auf der Ebene einer 
abgegrenzten Planungsregion. Die enthaltenen Ziele (Z) sind für alle öffentlichen Pla-
nungsträger verbindlich, die Grundsätze (G) sollen bei der gemeindlichen Entwicklung 
Berücksichtigung finden. Die Planungsregion 12 „Donau-Wald“ bildet sich aus den 
Landkreisen Freyung-Grafenau, Regen, Passau, Deggendorf, Straubing-Bogen und den 
kreisfreien Städten Passau und Straubing. Die aktuelle Fassung des Regionalplanes ist 
am 13. April 2019 in Kraft getreten. 
 
Für den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Böbrach 
sind schwerpunktmäßig nachfolgend genannte Inhalte zu berücksichtigen: 
 
 
Teil A I Leitbild 

1 (Z)  Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
künftiger Generationen nachhaltig entwickelt werden. In ihrer Gesamtheit 
und in ihren Teilräumen soll sie so entwickelt und gestärkt werden, dass die 
sich aus der Lage inmitten Europas und an der Nahtstelle zur Tschechi-
schen Republik und zum Donauraum ergebenden Herausforderungen 
bewältigt und gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Re-
gionsteilen geschaffen werden. 

(G)  Dabei sind insbesondere anzustreben: 

Die Erhaltung bestehender und die verstärke Schaffung von Erwerbsmög-
lichkeiten, eine verbesserte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen on 
räumlich und zeitlich zumutbarer Entfernung, die Bewahrung des reichen 
Kulturerbes, die Erhaltung der Schönheit und Vielfalt der Landschaft, die 
Stärkung der Funktion der Region als Bindeglied zwischen Südbayern und 
Böhmen, eine abgestimmte grenzübergreifende Entwicklung, vor allem in 
den Bereichen Wirtschaft, Verkehr und Umwelt zwischen der Region und 
den angrenzenden Gebieten der Tschechischen Republik und Oberöster-
reichs. 

2 (G) Eine räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Regi-
on und ihren Teilräumen ist anzustreben. 

3 (G) Es ist anzustreben, den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv 
zu begleiten. In den Teilräumen der Region sind die Förderung der Innova-
tionskraft und Kreativität, der Ausbau und die Nutzung standortspezifischer 
Stärken, die ausgewogene Verteilung von Nutzen und Lasten und die ge-
genseitige Funktionsergänzung entsprechend den räumlichen Eigenarten 
und Fähigkeiten unter Beachtung des Kooperationsprinzips anzustreben. 

 Dabei sind von unten getragene, freiwillige Ansätze einer eigenständigen 
Regionalentwicklung von besonderer Bedeutung. 

 (G) Die vermehrte Nutzung der Chancen, die sich aufgrund der zentralen 
Lage der Region in der Europäischen Union ergeben, ist anzustreben. 
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4 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die landschaftliche Attraktivi-
tät der Region und die gewachsene Kulturlandschaft, die durch eine 
bäuerlich betriebene Land- und Forstwirtschaft entstanden ist, erhalten 
und weiterentwickelt wird. 

Teil A II Raumstruktur 
(Quelle: Regionalplan 12 „Donau-Wald“, Karte Raumstruktur) 

 
 
Die ökonomischen und ökologischen Erfordernisse werden wie folgt im Regionalplan 
Donau-Wald für die Gemeinde Böbrach gegliedert: 
 

1 Ökonomische Erfordernisse 

1.1 (Z) Die nördlichen und östlichen Teilräume der Region sollen in 
ihrer Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden. Dabei sol-
len Entwicklungshemmnisse, die sich aus der Grenznähe zur Tsche-
chischen Republik ergeben, abgebaut und die Wirtschaftsstruktur 
im gewerblich-industriellen und Dienstleistungsbereich sowie die Inf-
rastruktur verbessert werden. 

1.4 (G)  Im Raum nördlich der Donau sind die Entwicklungsmöglich-
keiten, die in der Schönheit und Vielfalt der Landschaft, dem Reich-
tum der natürlichen Ressourcen und den Stärken der industriellen 
und handwerklichen Tradition begründet liegen, zu nutzen.  

Die wirtschaftlichen Entwicklungsimpulse, die durch National- und 
Naturparke entstehen, sind in der Region zu nutzen.  

2    Ökologische Erfordernisse 

(Z)  Die ökologisch empfindlichen Bereiche der Region im Bayeri-
schen Wald, im Donauraum, am unteren Inn und an der Isarmün-
dung sollen als großflächige ökologische Ausgleichsräume bewahrt 
werden. 
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Teil A III Zentrale Orte 

 
Die Gemeinde Böbrach liegt zwischen den Mittelzentren Regen, Zwiesel und 
Viechtach, sowie unmittelbar zwischen dem Unterzentrum Bodenmais und dem 
Kleinzentrum Teisnach. 
 

Teil B – Fachliche Ziele und Grundsätze 
 
B I Freiraum, Natur und Landschaft 

 
1 Landschaftliches Leitbild 
 
1.1 (G)  Natur und Landschaft sollen in allen Teilräumen der Region 

als Lebensgrundlage des Menschen, zum Schutz der Naturgüter 
und als Zeugnis des kulturellen Erbes gesichert und entwickelt wer-
den.  

 
Ein ausgewogener Naturhaushalt soll unter Berücksichtigung der 
Nutzungsansprüche in allen Teilen der Region erhalten bzw. wie-
derhergestellt werden. 

 
1.2 (G) Die Erholungslandschaften im Bayerischen Wald und im Be-

reich der Thermalbäder Bad Füssing und Bad Griesbach i. Rottal sol-
len mit ihren bedeutsamen Landschaftsstrukturen gesichert und 
gepflegt werden. 

 
 Landschaften mit hoher Eigenart sollen mit ihren charakteristischen 

Strukturen und in ihrer Vielfalt erhalten werden. 
  
 Die in der Region vorhandenen bedeutsamen Kulturlandschaften 

sollen in ihrer traditionellen natur- und kulturlandschaftlichen Eigen-
art bewahrt werden. 

 
 Die Erholungswirksamkeit der Freiräume soll erhalten und wo not-

wendig verbessert werden. 
 
1.4 (G)  Die unvermeidbare Neuinanspruchnahme von Freiraum für 

bauliche Nutzungen, Infrastrukturanlagen oder den Rohstoffabbau 
soll vorrangig in Bereichen erfolgen, die keine besonderen Funktio-
nen für den Naturhaushalt oder die landschaftsgebundene Erho-
lung haben. 
 
Die Nutzung des Freiraums soll so gestaltet werden, dass Flächenin-
anspruchnahme, Trennwirkung und Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild auf ein möglichst geringes Maß beschränkt werden. 
 
Visuelle Leitstrukturen, weiterhin einsehbare Landschaftsteile und 
exponierte Lagen sollen von weiterer Bebauung möglichst freige-
halten werden. 
 
 
 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 30 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

2 Freiraumsicherung 
 

In der Karte zur Freiraumsicherung des Regionalplans 12 „Donau-Wald“ sind kei-
ne landschaftlichen Vorbehaltsgebiete für die Gemeinde Böbrach aufgelistet. 
Der überwiegende Teil des Gemeindegebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet 
„Bayerischer Wald“ sowie in der Schutzzone des Naturparks „Bayerischer Wald“. 
 

 

(Quelle: Regionalplan 12 „Donau-Wald“, Karte Freiraumsicherung) 

2.1 (G) Zur Sicherung der vielfältigen Funktionen des Freiraums soll 
ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten, Grünzügen 
und Freiflächen erhalten bzw. aufgebaut werden. 

2.4 Schutzgebiete 

2.4.1 (G) Zur nachhaltigen Sicherung der Artenvielfalt, natürlicher und 
naturnaher Landschaften, typischer Kulturlandschaften und beson-
ders erholungswirksamer Landschaftsteile soll das bestehende Netz 
von Schutzgebieten erhalten und – soweit notwendig – ausgebaut 
werden. 

2.4.3 (G)  Im Naturpark Bayerischer Wald sollen die vielfältigen, charak-
teristischen Landschaften mit ihren prägenden Elementen erhalten 
und gemäß dem jeweiligen Pflege- und Entwicklungsplan weiter-
entwickelt werden. 

2.4.5  (Z)  Die in der Region vorhandenen Landschaftsschutzgebiete 
sind in ihrer Substanz zu sichern und entsprechend dem jeweiligen 
Schutzzweck zu entwickeln. 

2.4.6 (G) Touristische Aktivitäten und Erholungsnutzungen sollen in 
Schutzgebieten so gelenkt werden, dass naturschutzfachlich wert-
volle Flächen und ausreichend große, störungsarme bzw. nutzungs-
freie Rückzugsgebiete für empfindliche Tierarten erhalten bleiben. 
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2.5 Arten und Lebensräume, Biotopverbund 

2.5.1 (G) Die in der Region vorhandenen ökologisch wertvollen Stand-
orte und Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen sollen erhal-
ten, gepflegt und entwickelt werden. 

2.5.2 (Z) In der Region ist durch Verknüpfung von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen ein zusammenhängendes Biotopverbundsystem 
anzulegen. 

 (G) Der regionale Biotopverbund soll durch örtliche Biotopver-
netzungsmaßnahmen ergänzt und verdichtet werden. 

2.6 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

2.6.1 (G) Raumbedeutsame Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen 
unter Wahrung des funktionellen Bezugs bevorzugt in Schutzgebie-
ten, landschaftlichen Vorbehaltsgebieten oder Regionalen Grün-
zügen umgesetzt werden. 

Teil B II Siedlungswesen 
 
1 Siedlungsentwicklung 
 
1.1 (G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region 

bedarfsgerecht erfolgen. 
 

Die Siedlungsentwicklung soll so weit als möglich auf die Hauptorte 
der Gemeinden konzentriert werden. 

 
1.2 (G) Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sol-

len erhalten und behutsam weiterentwickelt werden. 
 
1.3 (G) Die Siedlungsgebiete sowieso sonstige Vorhaben sollen mög-

lichst schonend in die Landschaft eingebunden werden. 
 

Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Siedlungsränder sollen 
erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und Frei-
raum angestrebt werden. 

 
1.4 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass der Nachfrage nach 

Siedlungsflächen durch eine vorausschauende kommunale Bo-
denpolitik Rechnung getragen wird.  

 
2 Siedlungsgliederung 
 
2.1 (G) Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn not-

wendig erweitert und mit den siedlungsnahen Freiräumen im Um-
land verknüpft werden. 
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Teil B III Energie 
 
 1 Allgemeines 
 

(G) Zur Sicherung einer wirtschaftlichen, sicheren, klima- und umweltfreundli-
chen Energieversorgung soll in der Region eine nach Energieträgern diversifizierte 
Energieversorgung angestrebt und auf einen sparsamen und rationellen Um-
gang mit Energie hingewirkt werden.  

 
Die in der Region vorhandenen Potentiale für erneuerbare Energieträger sollen 
erschlossen werden, soweit dies mit anderen fachlichen Belangen vereinbar ist. 

 
2 Windenergie 
 
2.1 (G) Die Nutzung der Windenergie soll in der Region Donau-Wald 

raum-, natur- und landschaftsverträglich gestaltet werden. Wind-
kraftanlagen sollen möglichst in Windparks errichtet, Einzelanlagen-
standorte sollen vermieden werden. 

 
2.2 (Z) Zur räumlichen Steuerung der Errichtung raumbedeutsamer 

Windkraftanlagen werden Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussge-
biete dargestellt. 

 
In der Karte zur Windenergie des Regionalplans 12 „Donau-Wald sind keine Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung der Gemeinde Böb-
rach dargestellt. 

 

(Quelle: Regionalplan 12 „Donau-Wald“, Karte Windenergie) 
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Teil B IV Wirtschaft 
  
 1 Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 
 

 
(Quelle: Regionalplan 12 „Donau-Wald“, Karte Bodenschätze) 
 
In der Karte zu Bodenschätzen des Regionalplans 12 „Donau-Wald“ sind keine 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Bodenschätzen in der 
Gemeinde Böbrach dargestellt. 

 
2 Regionale Wirtschaftsstruktur / Standortentwicklung 
 
2.1 (Z) Im zunehmenden Standortwettbewerb um Fachkräfte, Inves-

titionen und Wissen soll die Region Donau-Wald in allen Teilräumen 
als attraktiver, leistungsfähiger und innovativer Wirtschaftsraum ge-
stärkt und gesichert werden. 

 
(G)  Hierzu ist es von besonderer Bedeutung, dass zum Ausgleich 
des innerregionalen Strukturgefälles, insbesondere im ländlichen 
Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden 
soll, qualifizierte und saisonunabhängige Arbeitsplätze gesichert 
und geschaffen werden. 

 
2.2 (Z)  Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur 

Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes soll in der Region eine 
möglichst ausgewogene Betriebsgrößen- und Branchenstruktur im 
produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungsbereichen an-
gestrebt werden. 

 
(G)  Dabei hat die Bestandspflege und Neuansiedelung klein- 
und mittelständischer Betriebe in Industrie, Handwerk, Handel und 
Dienstleistungsgewerbe besondere Bedeutung. 
 
(Z) Noch vorhandene Defizite hinsichtlich der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur, die als Standorthemmnisse wirken können, sollen zügig 
beseitigt werden. 
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(G) Hierbei ist insbesondere auf den Aufbau einer leistungsfähi-
gen Breitbandinfrastruktur in der Region hinzuwirken. 

 
2.3 (G) Zur Unterstützung von Existenzgründen ist darauf hinzuwirken, 

dass ein Netz von Technologie- und Gründerzentren in der Region 
aufgebaut und unterhalten wird. In der Region ist ein gründer-
freundliches Klima anzustreben. 

 
3 Industrie und Handwerk 

 
3.1 (Z) In der gesamten Region soll die Leistungsfähigkeit von Indust-

rie und Handwerk erhalten und weiterentwickelt werden. 
 

(G) Hierzu ist es u. a. von besonderer Bedeutung, dass die erfor-
derlichen Anpassungen an den Strukturwandel unterstützt, die wirt-
schaftsnahe Infrastruktur weiter ausgebaut und bedarfsorientiert In-
dustrie- und Gewerbegebiete an geeigneten Standorten zur Verfü-
gung gestellt werden. 

 
3.2 (G) Es ist anzustreben, dass an geeigneten Standorten die güns-

tigen infrastrukturellen Voraussetzungen der vorhandenen Bandinf-
rastruktureinrichtungen für industriell-gewerbliche Vorhaben genutzt 
werden. 

 
3.3  (G) Insbesondere in den Tourismusgebieten an und nördlich der 

Donau sowie im Bereich der Thermalbäder Bad Füssing und Bad 
Griesbach im Rottal sind bei industriell-gewerblichen Ansiedlungs- 
und Erweiterungsvorhaben die Belange der Fremdenverkehrs- und 
Tourismuswirtschaft besonders zu berücksichtigen. 

 
4. Handel und Dienstleistungen 
 
4.1 (Z) In der gesamten Region soll auf eine ausreichende Versor-

gung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Waren und Dienstleis-
tungen hingewirkt werden. 

 
4.2 (Z) Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfs soll in allen Gemeinden der Region sichergestellt wer-
den. 

 
4.3 (G) Die historisch gewachsenen Geschäfts- und Dienstleistungs-

zentren in den Innenstädten und Ortskernen sind als Standort der 
Versorgungseinrichtungen von besonderer Bedeutung. Es ist anzu-
streben, sie in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten und auszubauen 
bzw. wiederzubeleben. 

 
4.4 (G) Im Rahmen der kommunalen Planung, insbesondere im Zu-

sammenhang mit städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, ist an-
zustreben, dass geeignete Standorte für Handels- und Dienstleis-
tungsbetriebe vor allem auch in den Zentrenlagen erhalten und 
weiterentwickelt werden. 
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4.5 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass in der Region die Vo-
raussetzungen für ein Wachstum im Dienstleistungsbereich, insbe-
sondere bei unternehmensorientierten und wissensintensiven Dienst-
leistungen geschaffen werden. 

 
4.6 (G) Die Lagegunst der Region an der Nahtstelle zu Südosteuropa 

ist insbesondere für die Weiterentwicklung von Logistik- und Trans-
portdienstleistungen zu nutzen. 

 
5 Tourismus 
 
5.1 (Z)  In den Tourismusgebieten an und nördlich der Donau und im 

Bereich der Thermalbäder Bad Füssing und Bad Griesbach im Rottal 
sollen der Tourismus und das Kurwesen als wichtige Wirtschaftsfakto-
ren gesichert und weiterentwickelt werden. 

 
 (G) Es ist anzustreben, die Naturparke in der Region und den Na-

tionalpark Bayerischer Wald entsprechend ihrer Zweckbestimmung 
für naturorientierte Erholungs- und Tourismusformen weiterzuentwi-
ckeln. 

 
 (G) In der gesamten Region ist darauf hinzuwirken, dass Angebo-

te für zeitgemäße Urlaubsformen, insbesondere für den Gesund-
heits- bzw. Wellness-Tourismus, geschaffen und verbessert werden. 

 
5.2 (G) Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuswirt-

schaft in der Region ist es u.a. von besonderer Bedeutung, dass 
Strategien und Maßnahmen zur Ergänzung und Verbesserung des 
Touristik- und Freizeitangebotes, zur Sicherung sowie zum Ausbau 
der Wintersaison, zum Ausbau und Modernisierung der touristischen 
Infrastruktur, zur Verstärkung des touristischen Standortmarketings 
und zur Verbesserung der Qualifikationen der im Tourismus Beschäf-
tigten entwickelt und durchgeführt werden. 

 
5.3 (Z)  Die Attraktivität und ökologische Funktionsfähigkeit der Na-

tur-, Kultur- und Erholungslandschaften des Bayerischen Waldes, der 
Fließgewässerachsen und des tertiären Hügellandes sollen als 
Grundlagen des Fremdenverkehrs auf Dauer erhalten und weiter-
entwickelt werden. 

 
 (Z) Darüber hinaus sollen die kunst- und kulturhistorisch bedeut-

samen Stätten bzw. Denkmäler erhalten und als Anziehpunkte für 
den Tourismus nutzbar gemacht werden. 

 
5.4 (G) Bei raumbedeutsamen Maßnahmen, insbesondere beim 

Ausbau der touristischen Infrastruktur sowie des Fremdenverkehrs- 
und Freizeitangebotes, ist auf die orts- und gebietstypischen Eigen-
arten und Traditionen besonders zu achten. 

 
 (G) Bei touristischen Großprojekten, wie z.B. Hotels, Campingplät-

zen, Feriendörfern und Golfplätzen, ist besonderer Wert auf die Ein-
bindung in das Orts- und Landschaftsbild zu legen und auf die Ver-
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träglichkeit mit der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu ach-
ten. 

 
5.5 (G) Es ist anzustreben, Freizeitwohngelegenheiten und Ferien-

haussiedlungen so zu gestalten, dass eine dauerhaft touristische 
Nutzung sichergestellt ist. 

 
5.6 (G) Die Entwicklung und Stärkung touristischer Routen ist für die 

Region von besonderer Bedeutung. Dabei ist eine verstärkte Zu-
sammenarbeit von Industrie, Gewerbe, (Kunst-)Handwerk und tou-
ristischen Dienstleistungen anzustreben. 

 
5.7 (Z) Das vorhandene Netz touristischer Wege soll in der Region 

weiter verbessert und untereinander vernetzt werden. 
 
6 Land- und Forstwirtschaft 
 
6.1 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die bäuerlich betrie-

bene Land- und Forstwirtschaft erhalten und weiterentwickelt wird, 
um die gewachsene Kulturlandschaft in der Region erhalten zu 
können. 

  
6.2 (G) Die für die landwirtschaftliche Nutzung geeigneten Flächen 

sind soweit möglich für diese Nutzung zu erhalten und durch stand-
ortgemäße und umweltverträgliche Bewirtschaftungsformen lang-
fristig zu sichern. Es ist von besonderer Bedeutung, durch geeignete 
Maßnahmen der Bodenerosion vorzubeugen, die Bodenfruchtbar-
keit zu erhalten und die Überbelastung mit Dünger und Pestiziden zu 
vermeiden. 

 
(G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Bewirtschaftungs-
formen den Schutz des Trinkwassers und darüber hinaus insbeson-
dere in den Überschwemmungsgebieten die Erfordernisse des Ge-
wässer- und Hochwasserschutzes berücksichtigen. 
 

6.4 (G) Im Bayerischen Wald ist es von besonderer Bedeutung, dass 
die bestehenden Offenlandbereiche im Sinne eines abwechslungs-
reichen Landschaftsbildes weitgehend waldfrei gehalten werden. 

 
6.5 (G) In der Region ist die gezielte und vermehrte Verwendung 

nachwachsender heimischer Rohstoffe, insbesondere von Holz, als 
Werk- und Baustoff im öffentlichen Bauwesen sowie zur Wärme- und 
Energieversorgung, von besonderer Bedeutung. 

 
6.6 (G) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Wälder in der Region zur 

Wiederherstellung ihrer Vitalität in standortgerechte Wälder umge-
baut werden. Eine diesen Umbau unterstützende Jagd ist von be-
sonderer Bedeutung. 

 
 (G) Es ist anzustreben, insbesondere Wälder, die besondere Funk-

tionen haben, in ihrer Substanz zu erhalten und zur Erhaltung ihrer 
Funktionsfähigkeit weiterzuentwickeln. 
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6.7 (G) Bei vermehrter Holznutzung und verstärkter Waldbewirtschaf-

tung (z.B. in Energiewäldern) kommt der Sicherung der übrigen 
Waldfunktionen, insbesondere Schutz- und Erholungsfunktionen, be-
sondere Bedeutung zu.  

 
TEIL B X VERKEHR 

 
1 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
1.1    (Z) Der öffentliche Personennahverkehr soll in den regionalen 

Nahverkehrsräumen Deggendorf, Passau und Straubing sowie in 
den kommunalen Nahverkehrsräumen Freyung-Grafenau und Re-
gen verbessert werden. 

 
1.2  (Z) In den Nahverkehrsräumen Freyung-Grafenau und Regen 

soll insbesondere im Nationalpark Bayer. Wald und dessen Vorfeld 
auf die Entwicklung eines umfassenden öffentlichen Personennah-
verkehrssystems unter Einbeziehung von Fahrzeugen mit emissions-
armen Antriebssystemen und die Einrichtung grenzüberschreitender 
Nahverkehrslinien mit der Tschechischen Republik hingewirkt wer-
den. 

 
3 Straßenbau 
 
3.1  (Z) Überregionales Straßennetz 

Die Anbindung der Region an das nationale und internationale 
Straßennetz soll verbessert werden. Dazu sollen die Fernstraßen, ins-
besondere im Verlauf der überregionalen Entwicklungsachsen Re-
gensburg - Straubing - Passau (B 8), Deggendorf - Bayerisch Eisen-
stein - Landesgrenze/CR (B 11), München - Passau - Freyung - Phi-
lippsreuth - Landesgrenze/CR (A 94/B 12), Regensburg - Landshut - 
Rosenheim (B 15 neu) und Landesgrenze/Österreich - Landau a. d. 
Isar - Straubing - Cham - Landesgrenze/CR (B 20) sowie der regiona-
len Entwicklungsachse Passau - Tittling - Regen (B 85) weiter ausge-
baut werden.  

 
3.2  (Z) Regionales Straßennetz 

Die regional bedeutsamen Straßenzüge sollen zu leistungsfähigen 
Verbindungen zwischen dem Netz der Fernstraßen und der zentra-
len Orte, insbesondere im Verlauf der regionalen Entwicklungsach-
sen, ausgebaut werden. 
 

 
TEIL B XII WASSERWIRTSCHAFT 
 

2 Gewässerschutz 
 
2.1 (Z) (…) Die noch unbelasteten Gewässer im Bayerischen Wald 

sollen vor Abwasserbelastung geschützt werden. 
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3 Hochwasserschutz / Abflussregelung 
 
3.1   Hochwasserschutz 
 
3.1.1    (G) Es ist anzustreben, die Überschwemmungsgebiete der Ge-

wässer der Region für den Abfluss und den Rückhalt von Hochwas-
ser zu erhalten und zu entwickeln.   

 
3.1.2    (G) Von besonderer Bedeutung ist es, natürliche Rückhalteräu-

me insbesondere in den Auwäldern zu erhalten, in ihren Funktionen 
für den Hochwasserschutz zu optimieren und – wo möglich und 
notwendig – wiederherzustellen. 

 
(G) Eine möglichst naturnahe Gestaltung der Fließgewässer und 
deren Ufer in der Region sind anzustreben, um Abflussverschärfun-
gen insbesondere bei Hochwasser entgegenzuwirken.  
 

3.1.3   (Z) Hochwasserschutzmaßnahmen sollen in der Regel auf Sied-
lungsgebiete und Ortsteile sowie auf wichtige Verkehrs- und Infra-
strukturanlagen konzentriert werden. Neben den technisch not-
wendigen Anlagen und Bauwerken sollen auch Maßnahmen des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes Berücksichtigung finden. 

 
4 Wildbachverbauung 
 

(Z) Die Wildbäche im Bayerischen Wald sollen naturnah erhalten 
und nur ausgebaut werden, soweit es zum Schutz von Siedlungen 
bzw. Verkehrsflächen erforderlich ist. 
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3.2.3. Landschaftsrahmenplan Donau-Wald 

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Landschaftsrahmenplan Region Donau-Wald (12), Ausschnitt Karte 6 Ziel-
konzepte) 

 
Ziele aus dem Fachbeitrag Natur und Landschaft zum Landschaftsrahmenplan der Re-
gion 12 Donau-Wald: 
 
Wälder (außerhalb der Auen) 

1 Erhalt von ökologisch überwiegend wertvollen Wäldern und Sonderstrukturen 
im Wald. 

2 Erhalt von landschaftlich überwiegend wertvollen und/oder erholungswirksa-
men Wäldern. 

3 Entwicklung zu naturnahen, standortangepassten Wäldern. 
 

Offenlandbereiche (außerhalb der Auen) 
1 Erhalt und Pflege von ökologisch überwiegend wertvollem Offenland. 
2 Erhalt von (kultur-)landschaftlich wertvollen bzw. erholungswirksamen Offen-

landbereichen. 
3    Erhalt besonderer abiotischer Funktionen im Naturhaushalt. 
5 Entwicklung einer naturverträglichen landwirtschaftlichen Nutzung auf aus-

gewählten Standorten. 
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Moore und Sümpfe 
1 Erhalt und Entwicklung ökologisch wertvoller Moore, Sümpfe und grundwas-

sergeprägter Standorte 
 
Gewässer und Auen 

2 Erhalt ökologisch überwiegend wertvoller Auen (einschließlich der Auwälder) 
und Gewässererlebnisräume 

 
Siedlungsbereiche 

1 Erhalt von kulturgeschichtlich wertvollen Ortsteilen 
 
Integrierende Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

1 Erhalt von Erholungsschwerpunkten und von Einzelelementen/-strukturen mit 
herausragender Bedeutung für das Landschaftserleben 

2 Entwicklung eines regionalen und überregionalen Biotopverbundsystems 
 
 
 

3.3. Aktuelle Flächennutzung in Böbrach 

 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik kommunal 2023) 

Die aktuelle Flächennutzung bezieht sich auf das Jahr 2022. Neuere Daten diesbezüg-
lich sind momentan noch nicht veröffentlicht.  Die Übersicht zeigt die Flächenerhebun-
gen für die vergangenen Jahre 2021 und 2022. 
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Die Bodenfläche beträgt insgesamt ca. 2.755 ha. Davon entfällt auf Siedlungen ein An-
teil von nur 3,6 %. Für Verkehrsflächen werden 3,6 % beansprucht. Mit einem Anteil von 
70,3 % sind Waldflächen die bestimmende Bodennutzung, gefolgt von landwirtschaftli-
chen Flächen mit 20,3 %. 
 
Damit ist Böbrach eine Gemeinde mit geringem Anteil an Flächenverbrauch für Sied-
lung und Verkehr und wird wesentlich durch die Natur- und Kulturlandschaft und hier 
insbesondere durch Waldflächen bestimmt. 
 
 

3.4. Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Regen (ABSP) 

Das ABSP soll zum verstärkten Schutz, der Pflege und Entwicklung der Tier- und Pflan-
zenwelt – insbesondere der im Bestand gefährdeten Arten - einschließlich ihrer Lebens-
räume beitragen. Es wurde im Auftrag des Bayrischen Landtages durch das Bayrische 
Landesamt für Umweltschutz erstellt. Das ABSP enthält auf Landkreisebene wichtige 
Aussagen und Entwicklungsziele für den Arten- und Biotopschutz. 

Arten- und Biotopschutzprogramm Gemeinde Böbrach 

 
(Quelle: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern ABSP; Gemeinde Böbrach, aktualisierte Fassung, Stand September 
2006) 
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4. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN 

 

4.1. Naturräumliche Gliederung / Landschaftsstruktur  

 
Naturräumliche Einheiten sind Teile der Erdoberfläche mit einem einheitlichen Gefüge, 
das sich aus der räumlichen Verteilung und Vereinigung ihrer natürlichen Bestandteile 
ergibt. Diese Bestandteile sind die aus Gestein und Oberflächenform gebildete Boden-
gestalt, das Regionalklima, der Wasserhaushalt, die Böden, die Pflanzen- und Tierwelt. 

Naturräumliche Einheiten Gemeinde Böbrach 

 
 
(Quelle: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Hrsg.), Geographische Landesauf-
nahme 1:200.000, Naturräumliche Gliederung Deutschlands, "Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 
165/166 Cham“ , Selbstverlag - Bonn - Bad Godesberg, 1973, 1967.) 
 

 
Die Gemeinde Böbrach liegt in der naturräumlichen Großlandschaft 3 „Östliches Mittel-
gebirge“ (Naturräumliche Einheit 1. Ordnung) und in der naturräumlichen Haupteinheit 
D63 "Oberpfälzer und Bayrischer Wald". (Naturräumliche Einheit 2. Ordnung). 
 
Diese untergliedert sich in die Untereinheit (Naturräumliche Einheit 3. Ordnung) 403 Hin-
terer Bayerischer Wald, welche sich an der tschechischen Grenze zwischen Furth im 
Wald und Waldkirchen erstreckt. Nach Westen erstreckt sich das Gebiet bis nach Re-
gen. Weitere Bereiche der Gemeinde liegen innerhalb der Untereinheit 404 Regensen-
ke, die sich zwischen den wesentlich höher aufragenden Kämmen des Hinteren Bayeri-
schen Waldes und des Vorderen bayerischen Waldes erstreckt. Eine weitere Untertei-
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lung erfolgt in naturräumliche Einheiten 4. Ordnung, die auf der Ebene des Gemeinde-
gebietes in ihrer Ausprägung gleichartige Landschaftsteile beschreiben und somit für 
die Planung aussagekräftiger sind. Im Gemeindegebiet Böbrach sind folgende Un-
tereinheiten vorhanden: 
 
403-4 Kronbergmassiv 
 
Schließt den östlich der Linie Pfefferhaus – Berghaus – Jägerhaus – Katzenbach gelege-
nen Teil der Gemeinde Böbrach ein. Bewaldetes Berg- und Hügelland, welches in nord-
östlicher Richtung bis zum Gipfel des Kronberg ansteigt. 
 
404-5 Weigelsbergzug 
 
Bildet die nördliche Spitze der Gemeinde. Beginnend westlich bei Rettenberg über die 
Ortschaft Böbrach bis an das westlich gelegene Untersteinhaus erstreckt sich ein nach 
Nordost ansteigendes bewaldetes Relief zu den Gipfeln des Sternknöckel an der Ge-
meindegrenze und des Wolfgangriegel. 
 
404-81 Teisnacher Regensenke 
 
Umfasst den überwiegenden Teil der Gemeinde vom Hauptort Böbrach im Norden über 
den Hauptort Geiersthal bis an die westliche Linie Pfefferhaus – Berghaus – Jägerhaus – 
Katzenbach. Abwechslungsreiches Berg- und Hügelland mit ausgedehnten Verebnun-
gen und breiten Talmulden zwischen der Pfahllinie und dem zum Hinteren bayerischen 
Wald gehörenden Kronbergkamm, das vom Schwarzen Regen in einem tief einge-
schnittenen Tal durchflossen wird. Bewaldete Gneiskämme wechseln mit offenen Tal-
mulden und feuchten Niederungen ab. Der Schwarze Regen durchbricht die Ebenen in 
engen felsigen Talstrecken. Das Flussbett ist felsig, das Gefälle unausgeglichen.  
 
 

4.2. Geologie / Böden  

 

4.2.1. Geologie 

 

Der Landkreis Regen umfasst den zentralen Bereich des Bayerischen Waldes, der ein 
Bestandteil des europäischen Grundgebirges ist. Dieses wird im gesamten Gemeindeteil 
von Böbrach durch Gneise (Mi = migmatischer Gneis, Gn = Gneis ungegliedert mit stel-
lenweise Graphiteinlagerungen) gebildet. 
 
Im nördlichen und östlichen Gemeindeteil von Böbrach tritt stellenweise Granit (Gr = 
Granit, ungegliedert, Grg = Granit, mittel- bis grobkörnig) auf. Die von Nord nach Süd 
verlaufende geologische Formation durchschneidet das Gemeindegebiet nördlich und 
zentral. Die zum Teil Pfahlschiefer beinhaltende Störungszone besteht aus quarzreichem 
Gestein (X = Kataklasit bis Mylonit). Durch Verwitterung weicheren Deckmaterials wurde 
das harte Pfahlgestein freigelegt und zeichnet sich durch sichtbare Höhenzüge in der 
Landschaft ab.  
 
Charakteristisch ist für alle im Landkreis anstehenden Gesteine, dass sie weder Calci-
umcarbonat noch Dolomit enthalten. Die Böden sind daher alle sauer bis sehr stark 
sauer, sofern sie nicht z. B. durch Düngung künstlich aufgebast wurden. Aber selbst die 
landwirtschaftlichen Böden liegen zumindest noch im schwach sauren Bereich. 
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In den geologischen Störungszonen konnte bedingt durch die Senkenbildung (Wasser-
anreicherung) und durch die Zerrüttung der Gesteine die Verwitterung stärker angrei-
fen. Dadurch sind die Böden hier tiefgründiger. In den Senken konnte sich Lokallöss von 
den umgebenden Höhen ansammeln. Dadurch entstanden bessere, feinbodenreiche-
re Böden, die stärker landwirtschaftlich genutzt werden. 

Geologische Karte Gemeinde Böbrach 

 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Geologische Karte von Bayern) 

 
 
 

4.2.2. Böden 

 

Die vorherrschenden Böden sind Braunerden und Lockerbraunerden (orange / braun), 
in den Tallagen und Hängen treten staunasse Pseudogleye und Gleye auf (blau/ grün). 
In der Karte 1.7 Schutzgut Boden ist die landwirtschaftliche Nutzungseignung dargestellt 
(Quelle: Landwirtschaftliche Standortkartierung LSK, Stand 2011). 
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Bodenübersichtskarte Gemeinde Böbrach 

 
(Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bodenübersichtskarte Bayern) 

 
Funktion der Böden im Naturhaushalt und ihre Beeinträchtigung 
 
Die wichtigsten Bodenfunktionen sind: 
 

- die Produktionsfunktion, 
- die Lebensraumfunktion, 
- die Regulationsfunktion. 

 
 Produktionsfunktion 

 
Die Produktionsfunktion bildet die Grundlage für die Produktion von Biomasse eines 
Standortes. Dabei wird unter der natürlichen Ertragsfähigkeit die "natürliche Eignung der 
Böden" für eine land- und forstwirtschaftliche Produktion verstanden. Sie stellt die "biolo-
gische Leistungsfähigkeit des Bodens" dar und wird durch den Boden sowie die Stand-
ortfaktoren Wasser, Klima und Relief bestimmt. 
 
Beeinträchtigungen der Produktionsfunktion 
 
Bodenverdichtung: 

Insbesondere auf staunassen Böden (Bachtäler, Feucht- und Nasswiesen) besteht die 
Gefahr der Verringerung der Bodenfruchtbarkeit durch Verdichtung in Folge des Einsat-
zes schwerer Maschinen. 
 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 46 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

Erosion: 

Hanglagen mit ackerbaulicher Nutzung sind erosionsgefährdet. Bei Ackerbau auf hän-
gigem Gelände kommt es zur Bodenverlagerung und damit langfristig zur Verringerung 
der Bodenfruchtbarkeit. Im Randbereich von Gewässern (Bächen) führt der Eintrag und 
Abtransport des Bodens zu einer Beeinträchtigung der Gewässerqualität. 
Uferbegleitende Gehölz- und Sukzessionsbereiche können den Eintrag mindern. Dies gilt 
auch für die Grünlandnutzung in Überschwemmungsbereichen und eine entsprechen-
de Bearbeitung geneigter Ackerflächen (hangparalleles Pflügen, Unter- und Mulchsaat 
u.a.). Ranken und Böschungen verringern die Geländeneigung und die Schlaglänge 
und tragen dadurch zur Verringerung der Erosionsneigung bei. 
 

 Lebensraumfunktion 
 
Hierunter wird die Bedeutung des Bodens als Lebensgrundlage für Pflanzen und Tiere 
verstanden. Böden mit einer geringen Ackerzahl (< 40) sind für den Arten- und Bio-
topschutz häufig von Bedeutung, da sich dabei meist um Sonder- bzw. Extremstandorte 
und damit um sehr nasse oder trockene Böden, südexponierte Steillagen sowie nähr-
stoffarme Standorte handelt. 
 
Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktion 
 

Düngung und Entwässerung: 

Zur Verbesserung der Bewirtschaftbarkeit wurden feuchte und nasse Standorte entwäs-
sert. Die geringe natürliche Ertragsfähigkeit nährstoffärmerer Standorte wird durch Dün-
gereinsatz kompensiert. Dadurch wurden spezielle Lebensgemeinschaften auf feuchten 
und mageren Standorten oft stark beeinträchtigt. 
 

 Regulationsfunktion 
 
Die Regulationsfunktion umfasst die Fähigkeit des Bodens Stoffe zu filtern und z. B. ge-
genüber Wasser zu puffern.  So werden Einträge aus der Luft, Dünger und Pflanzen-
schutzmittel im Boden gehalten und können dadurch nicht ins Grundwasser ausgewa-
schen werden. Gleichzeitig werden Stoffe abgebaut (zersetzt) und dem Stoffkreislauf 
zugeführt. Dies ist insbesondere in Gebieten von Bedeutung, die für die gemeindliche 
Trinkwasserversorgung von Bedeutung sind. 
 
Verlust der Bodenfunktionen durch Bebauung und Versiegelung 
 
Die größte Beeinträchtigung der Bodenfunktion stellen Bebauung und Versiegelung 
dar. Auswirkungen zunehmender Bodenversiegelung sind: 

 Verringerung der Grundwasserneubildung 
 Verringerung der natürlichen Rückhaltepotenziales für Niederschlagswasser 
 Erhöhter Regenwasserabfluss verbunden mit häufigeren und stärkeren Hochwas-

serspitzen 
 Rückgang an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche 

 
 
 
 
 



Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Gemeinde Böbrach –  

Begründung zum Vorentwurf vom 27.03.2025  Seite 47 von 183  

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Am alten Posthof 1, 94347 Ascha, fon 09961-94210, Mail ascha@mks-ai.de 

 

4.3. Klima 

 

4.3.1. Klimadaten 
 
Die Gemeinde Böbrach liegt im Klimabezirk "Bayerischer Wald", der durch ein ozeanisch 
getöntes Klima mit feucht-kühlen Sommern, niederschlagsreichen Wintern und verhält-
nismäßig geringen mittleren jährlichen Schwankungen der Lufttemperatur gekenn-
zeichnet ist. 
 
Nach dem Klimainformationssystem Bayern sind für die Gemeinde Böbrach jährliche 
Niederschlagssummen von ca. 1.000 bis 1.200 mm zu erwarten. Die mittlere Lufttempe-
ratur erreicht einen durchschnittlichen Wert von 6-8 °C. 
 
Die der Gemeinde Böbrach nächstgelegene Messstation für Niederschläge liegt in Teis-
nach (400 m ü. NN, Betreiber Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft). 
 
Lokalklima 
 
Für das Lokalklima sind vor allem die Täler und Senken von herausragender Bedeutung. 
Frischluftzufuhr aus den bewaldeten Hang- und Kuppenlagen in die bebauten Bereiche 
in den Sommermonaten sowie der Kaltluftabfluss im Winter bzw. Frühjahr/Herbst tragen 
zu einem ausgeglichenen Lokalklima bei und beeinflussen die landwirtschaftliche Nut-
zungseignung positiv, da Temperaturextreme gemildert werden. 
 
Die bewaldeten Berghänge und Kuppen erzeugen ein ausgeglichenes Bestandsklima, 
das ganzjährig geringe Temperaturschwankungen aufweist. Im Sommer sind die Wälder 
angenehm kühl, im Winter bei scharfem Frost vergleichsweise temperiert. Diese Aus-
gleichsfunktion wird über die Täler und Senken an die freie Landschaft weitergegeben.  
 
Kühle, saubere Frischluft fließt im Sommer von den höhergelegenen Waldgebieten über 
die Täler in die Siedlungen und ersetzt die aufgeheizte, vielfach mit Stoffen befrachtete 
Luft. Dadurch wird die Luft reizärmer und der Aufenthalt im Freien als angenehmer emp-
funden, ein Umstand, der für eine Fremdenverkehrsgemeinde wie Böbrach wichtig ist. 
 
Kaltluft fließt bodennah über offene Senken und Talräume ab und verhält sich dabei 
ähnlich zäh wie Honig. Engstellen und Barrieren quer zur Abflussrichtung kann sie nur 
schwer oder gar nicht durchströmen. Die kalte Luft staut sich dann vor dem Hindernis 
auf, es bilden sich sogenannte „Kaltluftseen“. Diese erhöhen die Früh- bzw. Spätfrostge-
fahr sowie die Nebelbildung auf betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen und be-
einträchtigen Pflanzenwachstum und Ertragsfähigkeit. Im Frühjahr kann es zu Schäden 
bei der Obstbaumblüte und Jungpflanzen auf Ackerkulturen kommen. 
 
Klimatisch wirksame Gebiete im Gemeindegebiet Böbrach: 
 
Als Frischluftentstehungsgebiete sind grundsätzlich die großen zusammenhängenden 
Waldflächen auf den Kuppen- und Hanglagen des Gemeindegebietes von Bedeutung. 
 
Wichtige Frischluftschneisen bzw. Kaltluftabflussgebiete: 

 Enger Talraum des Schwarzen Regen entlang des westlichen und südlichen Ge-
meindegebietes. 
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 Talsenke des Gewässers von Rettenberg im Norden der Gemeinde Böbrach 
nach Süden in den Schwarzen Regen. 

 Talsenke des Rothbaches von Karlhammer (Gemeinde Bodenmais) südwestlich 
bis südlich von Gstaudach. 

 Talsenke des Auerkielbaches von Obersteinhaus über Raschau – Unterauerkiel – 
Oberauerkiel in den Schwarzen Regen. 

 Talsenke des Steffelbaches von Berghaus bis westlich von Jägerhaus in den 
Schwarzen Regen. 

 Hangflächen und Talsenke zwischen Scheslberg – Ochsenholz - Vormittagsberg 
 Talsenke des Gewässers bei Katzenbach an der südlichen Spitze der Gemeinde 

Böbrach. 
 
 

4.3.2. Beeinträchtigungen / Gefährdungen 
 
Die Hauptgefährdung besteht in der Abriegelung von Frischluftschneisen und Kaltluftab-
flussbahnen durch Bebauung, Geländeveränderung (z. B. Dammschüttungen) oder 
Aufforstung quer zur Abflussrichtung. 
 
Lokale Einengungen und Kaltluftabflussbehinderungen bestehen im Talraum des Auer-
kielbaches durch einzelne Bebauungen zwischen den Ortschaften Unter- und Oberau-
erkiel.  
 
 

4.4. Wasserhaushalt, Gewässer 

 

4.4.1. Fließgewässer 

 
Die Gemeinde Böbrach ist reich an Gewässern, die insbesondere in den bewaldeten 
Hanglagen bei Oberauerkiel, Unterauerkiel und Katzenbach liegen. Südlich des 
Hauptortes Böbrach erstreckt sich der Rothbach, der südlich von Gstaudach in den 
Schwarzen Regen mündet. Dieser bildet die gesamte westliche Grenze der Gemeinde. 
 

    

Übersicht Gewässernetz in 

der Gemeinde Böbrach. 

 

Quelle: BayernAtlas 2024 
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Nachfolgend werden die prägenden Hauptgewässer im Gemeindegebiet beschrieben 
und wesentliche Defizite in der Gewässerstruktur und biologischen Durchgängigkeit 
bewertet. 
 

4.4.1.1. Gewässer I. Ordnung 
 
Schwarzer Regen 
 
Der Schwarze Regen bildet mit seinem Ufer die westliche Grenze des Gemeindegebie-
tes von Böbrach. Südwestlich von Rettenberg bildet das Regenufer bis südlich von 
Oberauerkiel die Gemeindegrenze. Dort tritt der Fluss auf einer Länge von ca. 1,2 km in 
das Gemeindegebiet ein. Anschließend bildet wiederum das Ufer des Schwarzen Re-
gen bis zur Mündung des Katzenbaches die Gemeindegrenze. 
 
Er ist das einzige Gewässer I. Ordnung in der Gemeinde. Unterhalten wird das Gewässer 
I. Ordnung vom Freistaat Bayern. Für diese Gruppe von Gewässern übernimmt das Was-
serwirtschaftsamt (hier Wasserwirtschaftsamt Deggendorf) alle Aufgaben im Bereich 
Ausbau und Unterhalt. 
 

 
 
Der Schwarze Regen fließt durch ein tief eingeschnittenes Flusstal, das sich in kleinen 
Bögen entlang der westlichen Gemeindegrenze erstreckt. Die steilen Regentalhänge 
sind nahezu ausnahmslos bewaldet, der Talgrund ist schmal und weist an nur wenigen 
Stellen Aufweitungen mit feucht-frischen Wiesenflächen auf. 
 
Das Gewässer ist mit Ausnahme der Stauanlagen des E-Werks Marienthal (Gemeinde 
Geiersthal), einem Ausleitungsbauwerk mit Fischaufstiegsanlage (Gemeinde Teisnach) 
östlich von Teisnach und einem Sohlenbauwerk (Gemeinde Teisnach) südlich von 
Schmalzgrub nicht wesentlich verbaut und fließt in einem breiten, flachen Bachbett. 
Das Substrat ist kiesig-steinig, stellenweise felsig mit unterschiedlichen Ausprägungen je 
nach Strömungsgeschwindigkeit. Im Flussbett kommen abschnittsweise große Felsen zu 
liegen, die auch über den Wasserspiegel ragen. Die Strömungsbilder sind in den frei flie-

Schwarzer Regen 

bei Roppendorf 
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ßenden Abschnitten abwechslungsreich, die Ufer werden von standortgerechten Erlen-
Eschen-Säumen begleitet. 
 
Defizite:  
Das Gewässer zeigt innerhalb des Gemeindegebietes Böbrach keine wesentlichen De-
fizite. 
 

4.4.1.2. Gewässer III. Ordnung 
 
In der Gemeinde Böbrach sind etwa 40 km Gewässer III. Ordnung (Bäche und Gräben) 
vorhanden. Die Unterhaltspflicht obliegt der Gemeinde Böbrach. 
 
Rothbach 
 
Der Rothbach hat seine Quellgebiete nordöstlich von Bodenmais (Gemeinde Boden-
mais) und fließt auf ca. 4 km Länge durch das Gemeindegebiet von Dirnberg über 
Hammermühl, Böbrachmühle und südlich von Gstaudach bis zur Mündung in den 
Schwarzen Regen. Über Bärnerau, Maisried und Dirnberg fließen mehrere kleine Quell-
bäche hinzu. Insgesamt erreicht er im Gemeindegebiet mit seinen zahlreichen Seiten-
armen und Quellen eine Länge von ca. 6 km. Im Bereich von Böbrach ist der Rothbach 
als Wildbach eingestuft. 
 

 
 
Das Gewässer fließt von Ochsenberg bis Hammermühl in einem überwiegend breiten 
flachen Talgrund, der überwiegend bewaldet ist. Ab Böbrachmühle verengt sich der 
Talraum stark und geht in einen eingeschnittenes Tal über, da sich bis zur Mündung in 
den Schwarzen Regen erstreckt. Der Gewässerlauf ist gestreckt bis schwach gewunden. 
Das Substrat wird durch grobe Steine, Kies und Fels dominiert, das Gewässerbett ist im 
Oberlauf breit mit mäßigen Fließtiefen. Die Strömungsverhältnisse sind hier gleichmäßi-
ger als im Unterlauf ab Böbrachmühle. Hier nehmen die Strömungsgeschwindigkeit und 
die -vielfalt deutlich zu. 
 
 

Rothbach bei Kron-

hammer. Sohlschwelle. 
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Dem Rothbach fließt aus dem Einzugsgebiet Bärnerau ein Quellbach zu, der im        
Talgrund östlich von Böbrach nach Süden fließt und am Ochsenberg in den Rothbach 
mündet. Nördlich der St 2136 verzweigt sich das Gewässer im Waldgebiet in drei kleine 
Läufe. Aus Dirnberg fließt von osten aus dem Hängen am Steinerberg ein weiterer 
Quellgraben zu. 
 
Südlich von Kronhammer mündet ein Graben, der aus Richtung Maisried kommt und 
dort einen kleinen Talgrund östlich von Böbrach entwässert. Nördlich von Kronhammer 
ist der Graben bis zum Weg am Landschaftsweiher verrohrt und damit nicht durchgän-
gig. 
 
Defizite:  
Der Rothbach ist in seinem Verlauf durch mindestens 3 Wehre und Abstürze in seiner 
biologischen Durchgängigkeit gestört. Wo Fischaufstiegsanlagen fehlen, ist die Durch-
gängigkeit unterbrochen. 

Rothbach bei Dirn-

berg. Breit und flach-

ufrig. Kiesiges Substrat. 

Rothbach nordöstlich 

Hammermühl im Wald. 

Breit und flachufrig. 

Felsig-steiniges-kiesiges 

Substrat. 
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 In der biologischen Durchgängigkeit unterbrochen ist der Rothbach durch das 
Wehr bei Böbrachmühle. Eine Fischaufstiegsanlage oder ein Umlaufgerinne sind 
nicht vorhanden.  

 Im weiteren Verlauf oberstrom von Böbrachmühle befindet sich nach der Ein-
mündung des Baches auf Kronhammer eine Sohlrampe, die als eingeschränkt 
durchgängig bewertet wird. 

 Bei Hammermühl ist die Gewässersohle durch eine Sohlrampe (mangelhafte 
Sohlsicherung) verbaut und dadurch in der Durchgängigkeit eingeschränkt. 

 Der Graben nördlich von Kronhammer ist teilweise verrohrt, die Gewässerdurch-
gängigkeit unterbrochen. 
 

 

 
 
 
Auerkielbach 
 
Der Auerkielbach hat seine Quellgebiete an der östlichen Grenze zur Gemeinde Bo-
denmais, nahe Obersteinhaus. Insgesamt erreicht er im Gemeindegebiet mit seinen 
zahlreichen Seitenarmen und Quellen eine Länge von ca. 10 km. Am Auerkielbach 
wurde eine Steinkrebspopulation kartiert. Daher kommt dem Gewässer aus artenschutz-
rechtlicher Sicht eine besondere Empfindlichkeit bei Maßnahmen des Gewässerunter-
haltes und – ausbaus sowie beim allgemeinen Gewässerschutz (Stoffeinträge) zu.  
 
Über eine Länge von ca. 2,4 km erstreckt sich der Auerkielbach von der Strohmann-
hanslhöhe, bevor er nördlich von Oberauerkiel mit einer weiteren ca. 1,5 km langen 
Quelle zusammenfließt. Das Gewässernetz umfasst mehrere Bachläufe und einen Zulauf 
eines ca. 1 km langen Baches aus dem Quellgebiet am Tränkberg im Norden.  
Das Hauptgewässer fließt von Nordosten kommend die Ortsteile von Unterauerkiel und 
mündet südlich von Unterauerkiel in den Schwarzen Regen. Ein Nebenarm wird bei 
Oberauerkiel Haus-Nr. 24 nach Süden Richtung Oberauerkiel abgeleitet, ist jedoch im 
Ortsbereich verrohrt. Ein weiterer Nebenarm wird im nördlichen Siedlungsbereich Unter-
auerkiel ausgeleitet und fließt nach Süden in einen großen Weiher westlich von Unter-
auerkiel. Der Auslauf ist verrohrt, so dass die Strecke biologisch nicht durchgängig ist. 
 

Rothbach bei Böb-

rachmühle. Wehranla-

ge nicht durchgängig. 
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Die Gewässerläufe sind in den bewaldeten Oberläufen des Einzugsgebietes wegen des 
steilen Gefälles überwiegend gestreckt und wenig gewunden. Die Substrate sind Stei-
nig-kiesige, streckenweise felsig. Erst in den weniger geneigten Talräumen ab Unterau-
erkiel beginnt das Gewässer in einen leichtgewundenen Lauf überzugehen. Die Ufer 
werden abschnittsweise von Gehölzufersäumen mit Erlen begleitet. Das Substrat wird 
überwiegend aus Kiesen und groben Steinen gebildet. 
 
Defizite: 

 Auf einer Länge von ca. 370 m ist ein Teil des Auerkielbaches ab der Gemeinde-
verbindungsstraße nach Südwesten durch den Ort Oberauerkiel vollständig ver-
rohrt. Der ehemalige Gewässerverlauf ist nicht mehr vorhanden, die biologische 
Durchgängigkeit auf dieser Strecke vollständig unterbrochen. 

Weiher am Ende des 

Baches westlich von 

Unterauerkiel 

Auerkielbach südlich von 

Unterauerkiel 
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 Der Auslauf des Weihers südwestlich von Unterauerkiel ist verrohrt und nicht bio-
logisch durchgängig. 

 
 
Steffelbach 
 
Der Steffelbach entspringt aus einem Seitenarm im Einzugsgebiet des Auerkielbaches 
nordöstlich von Berghaus und fließt von dort ca. 2 km nach Süden bis zur Mündung in 
den Schwarzen Regen. Von der Westflanke des Kronberges fließen mehrere Quellgrä-
ben zu, die das Gewässer speisen. Insgesamt erreicht das Gewässernetz mit seinen 
Quellgräben eine Länge von ca. 8,8 km. 
Die Gewässerläufe weisen eine geringe Breite auf und sind durch die starke Neigung in 
den Hanglagen meist gestreckt und wenig gewunden. Im Oberlauf ist das Substrat stei-
nig bis kiesig, stellenweise werden sande durch Uferanbrüche ausgeschwemmt. 
 

 
 
Defizite: 
 

 An der Gemeindestraße nördlich von Jägerhaus ist das Gewässer im Zulauf zur 
Straße mit Wasserbausteinen verbaut und durch die Verrohrung unterbrochen. 

 Querungen in Waldwegen weisen nach den Verrohrungen häufig Sohlabstürze 
durch Ausspülungen auf, die die Durchgängigkeit einschränken. 

 
 
Katzenbach 
 
Der Katzenbach hat sein Quellgebiet in den Südhängen des Kronberges. Von dort fließt 
das Gewässer über ca. 1,7 km nach Südosten westlich am Ort Katzenbach vorbei bis 
zur Mündung in den Schwarzen Regen. Zwei Quellenbäche fließen aus den Hanglagen 
westlich von Schöneck (gemeinde Langdorf) zu. Das Gewässernetz erreicht eine Länge 
von ca. 4,3 km. Das Hauptgewässer fließt weitgehend gestreckt bis schwach gewun-
den in einem mäßig engen Talraum ab und wird außerhalb der Waldflächen durchge-

Zulauf des Steffelsba-

ches nördlich von 

Jägerhaus mit Ver-

bauungen 
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hend von naturnahen Ufergehölzsäumen begleitet. Das Substrat ist steinig und kiesig mit 
vereinzelten Felsen. 
 

 
 
 
Defizite:  

 Im Bereich der Verrohrungen unter der Gemeindestraße sowie von Feld- und 
Waldwegen kommt es durch Ausspülungen zu Sohlabstürzen, die die Durchgän-
gigkeit einschränken. 

 Der Gewässerlauf durch den Ort Katzenbach ist ab der Gemeindestraße nach 
Westen verrohrt und dadurch unterbrochen. 

 Der Gewässerlauf südlich von Katzenbach (von Schöneck kommend) wird durch 
Teichanlagen im Hauptschluss unterbrochen. 

 
 
Gewässer am Hauptort Böbrach 
 
Die Ortschaft Böbrach wird im Norden und Westen durch Gräben entwässert, der in 
den Hanglagen des Wolfgangriegels entspringen und zunächst nach Süden zur Ort-
schaft abfließen. Ein Teileinzugsgebiet entwässert in die Ortsmitte, durch den Kurpark 
fließt der Graben streckenweise offen und wird dann verrohrt abgeleitet. Südlich der St 
2136 entwässert die Verrohrung in den Graben Richtung Kronhammer. 
 
Ein weiteres Teileinzugsgebiet entwässert die Hanglagen westlich des Plattenweges 
nach Südosten Richtung Asbacher Straße und Tannenweg, wo der Graben ab Rop-
pendorf offen in den Talraum abläuft. Dort fließt er nördlich der Kläranlage vorbei nach 
Westen bis zur bewaldeten Hangkante am Regen und mündet in den Schwarten Re-
gen. Im Ortsbereich Böbrach sind viele Teilstrecken der Gewässer verrohrt, eine Durch-
gängigkeit ist hier nicht gegeben. 
 
 
 
 
 

Katzenbach westlich der 

gleichnamigen Ortschaft 
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Sonstige Fließgewässer 
 
Über die oben genannten Hauptgewässernetze hinaus finden sich im südwestlichen 
Gemeindegebiet noch eine Reihe weitere, überwiegend kleinere Fließgewässer, die 
meist in bewaldeten Gebieten entspringen und im Mittel- und Unterlauf durch die Kul-
turlandschaft fließen.  
Hierbei handelt es sich um jeweils ca. 400 m lange, kleine Fließgewässer und Gräben, 
welche direkt in den Schwarzen Regen münden. Diese befinden sich südlich von 
Oberauerkiel, Meindlgrub, Etzendorf, Weghof und Schmalzgrub.  
 
Im Norden des Gemeindegebietes erstreckt sich über ca. 1,5 km ein Bach, welcher süd-
lich von Frath (Gemeinde Drachselsried) durch zwei Quellbereiche entspringt und mit 
einem weiteren Quellgraben südlich des Ortes Rettenberg zusammen in den Schwar-
zen Regen mündet. Insgesamt erreicht er im Gemeindegebiet mit seinen Quellen eine 
Länge von ca. 3,2 km. Östlich des Ortes Jägerhaus erstreckt sich über ca. 2,2 km ein 
weiterer kleiner Bach, welcher nahe den Quellen des Steffelbaches liegt, jedoch eigen-
ständig nach Südwesten in den Schwarzen Regen fließt. 
 
In der Gewässerstruktur unterscheiden sich diese Bäche und Gräben wenig. Die Grä-
ben sind in den Waldgebieten überwiegend abwechslungs- und strukturreicher. Es fehlt 
jedoch in den überwiegend durch Fichten bestimmten Beständen abschnittsweise ein 
standortgerechter Ufergehölzsaum, so dass in diesen Bereichen eine verstärkte Erosion 
der Ufer oder stellenweise eine Eintiefung des Bettes zu beobachten ist. Außerhalb der 
Waldflächen sind die Gräben meist gestreckt und durch die landwirtschaftliche Nut-
zung stärker reguliert. Größere Uferverbauungen sind eher selten zu finden, die Gewäs-
ser sind strukturreich. Unterbrechungen der Gewässerdurchgängigkeit sind an allen klei-
neren Fließgewässern festzustellen, insbesondere in den Oberläufen sind Abschnitte 
häufiger verrohrt, wenn sie Waldwege kreuzen. Nach den Verrohrungen sind nicht sel-
ten Sohlabstürze durch Auskolkungen zu beobachten, die zur Einschränkung der Ge-
wässerdurchgängigkeit führen. 
 

 
 

Uferabbrüche am 

Bach im Wald west-

lich Roppendorf 
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4.4.2. Gewässerstrukturgüte Fließgewässer 
 
Angaben zur Gewässerstrukturgüte liegen für den Rothbach und den Schwarzen Regen 
aus der Kartierung 2017 vor: 

(Übersichtsplan Gewässerstrukturgüte, Quelle: UmweltAtlas Bayern, 2023) 

 

Legende 

Quellgraben mit 

Kiessubstrat südlich 

Maisried. 
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Demnach ist ein Großteil der Gewässerstrecken des Rothbaches noch als mäßig bis 
deutlich verändert bewertet. Hier besteht noch Handlungsbedarf zur Erreichung eines 
guten ökologischen Gewässerzustandes. Insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung 
der Gewässerdurchgängigkeit wird Handlungsbedarf gesehen. 
 
Der Schwarze Regen ist mit Ausnahme der Abschnitte mit Wasserkraftnutzung und wei-
teren kleinen Abschnitten weitgehend als unverändert bewertet. 
 
 

4.4.3. Stillgewässer 
 
Beim überwiegenden Teil der Stillgewässer handelt es sich um künstlich angelegte Tei-
che, die meist fischereiwirtschaftlich genutzt werden. In den Oberläufen wurden dafür 
in der Vergangenheit teilweise die natürlichen Quellaustritte gefasst und aufgestaut. In 
den Mittel- und Unterläufen liegen die Teiche zum Teil im Hauptschluss des Gewässers 
und führen dadurch zu einer Unterbrechung der Gewässerdurchgängigkeit.  
 
Folgende Stillgewässer sind im Wesentlichen vorhanden: 
 

 Teich östlich v. Rettenberg im Waldgebiet, 350 m² 
 Teich bei Roppendorf-Nord in der Wiese, 300 m² 
 Südöstlich v. Böbrach an Waldlichtungen, 2 Teiche, 500 m², 100 m² 
 Teich westlich Maisried 200 m² 
 Südöstlich v. Böbrach, Landschaftsweiher (Fischereilich), 2.600 m² 
 Löschteich nördlich Übergangswohnheim, 60 m² 
 Teiche östlich v. Böbrach, 600 m², 300 m² und 80 m² 
 Nahe d. Staatl. Übergangswohnheim, 2x 1.200 m² 
 Teich zw. Eck und Böbrachmühle, 500 m² innerhalb Ökofläche 
 Teich südöstlich v. Gstaudach im Waldgebiet, 200 m² 
 Teich südlich und südöstlich v. Schmalzgrub, 350 m², 900 m² 
 Teich südlich von Weghof, 600 m² 
 Teiche südlich und östlich von Etzendorf, 2x 200 m² und 100 m² 
 Teiche südwestlich Unterauerkiel, 450 m² und 150 m² 
 Teich westlich Unterauerkiel (Ende Seitenarm Auerkielbach), 900 m² 
 Teiche westlich Oberauerkiel, 450 m² und 100 m² 
 Teiche nördlich v. Oberauerkiel, 2x 200 m² 
 Teiche nördlich Jägerhaus am Waldrand, 350 m² und 300 m² 
 Teich westlich v. Katzenbach, 200 m² 
 Teiche südlich v. Katzenbach, 2.800 m², 200 m², 150 m² und 90 m² 

 
Vor allem Teichflächen, die innerhalb von Ökoflächen und Waldgebieten bzw. am 
Rand dieser liegen, weisen im Verbund mit den umgebenden Wald- und Sukzessions-
flächen ein hohes ökologisches Potenzial auf. 
 




























































































































































































































































